
Landratsamt Heßberge  — Postfach  14 01 97431  Haßfurt

Postzustellungsurkunde

████████
█████████
█████████

EINGEGANGEN
2 Feb.  2023

Ihre Zeichen
Ihre Nachricht v.
Sachgebiet
Unsere Zeichen
Sachbearbeitung
Erreichbarkeit
Telefon
Fax

E-Mail

Datum

24.11.2022
Verbraucherschutz
FA 1 5141/57-05
███████
█ █████████
09521 ████
09521 ████
verbraucherschutz@hassberge.de

Hofheim i. Ufr., 15.02.2023

Vollzug des Gesetzes  zur Verbesserung  der gesundheitsbezogenen  Verbraucherinformation  (VIG);
Antrag  auf  Informationsgewährung  vom  24.11.2022 nach dem  Verbraucherinformationsgesetz  (VIG)
bezüglich  des  Betriebes Wirtshaus  zum  Faß, Hauptstraße 59, 97437 Haßfurt.

Anlage(n):
1 Kontrollbericht  vom 25.06.2021
1 Kontrollbericht  vom 02.07.2020

████████ █████

anbei erhalten Sie die gemäß Betreff beantragten Informationen.
Die aufgeführten  Mängel bestehen nicht mehr.

Mit freundlichen Grüßen

████

Landratsamt  Haßberge
Am  Herrenhof I/Postfach 14 01
97437  Haßfurt
Mo-Fr: 08:30  - 12:30  Uhr

Uhr

Kontakt:
Telefon
Fax
E-Mail
WWW

(09521) 27-0
(09521) 27-101
buergerservice@hassberge.de
www.hassberge.de

Sparkasse Ostunterfranken (BLZ: 793 517  30)
Konto-Nr.: 26
IBAN: DE64 7935  1730 00000000 26
SWIFT/BIC: BYLADEMIHAS
Steuernummer: 249/114/50158



Kontrolle Fachbereich Lebensmittel/FLHY - Ergebnisprotokoll
LRA Haßberge

Betrieb: ██████████▊GWS  Gasthaus zum Faß
Anschrift:
(Standort) Hauptstr. 59

97437 Haßfurt

Art  der  Kontrolle: planmäßige Routinekontrolle vom 25.06.2021
Schwerpunkt(e):

Kontrollierte Lebensmittelbetriebsart(en):
Speisegaststätte

Gesamtergebnis: Verstoß

Verstöße:
1. Die  Dichtungen  des  Schanktresens  waren mit schwarzschimmelartigen

Belägen verunreinigt.
Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. Il Kap.  I Nr. 1 Verordnung
(EG) Nr. 852/2004  über Lebensmittelhygiene

2. Das  Mikrowellengerät  war  im  Innenraum  verunreinigt.
Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. Il Kap. I Nr. 1 Verordnung
(EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene

3. Es  wurde ein erhebliches  Aufkommen an  Stubenfliegen festgestellt.
Die  in der  Betriebsstätte  hergestellten,  verarbeiteten  und  in den
Verkehr  gebrachten  Lebensmittel waren einer Kontaminationsgefahr
ausgesetzt.
Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. Il Kap.  IX Nr. 3 Verordnung
(EG) Nr. 852/2004  über Lebensmittelhygiene

4. Der  Herd war mit massiven  Fettrückständen verunreinigt.
Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. Il Kap. I Nr. 1 Verordnung
(EG)  Nr. 852/2004  über Lebensmittelhygiene

5. Die  Dunstabzugsanlage war mit Fettrückständen verunreinigt.
Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. Il Kap.  I Nr. I  Verordnung
(EG) Nr. 852/2004  über Lebensmittelhygiene

6. Es  wurden Lebensmittel offen so gelagert,  dass  eine  Kontamination
nicht ausgeschlossen werden konnte.
Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. Il Kap.  IX Nr. 3 Verordnung
(EG)  Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene

7. Die Allergene  und Zusatzstoffe  werden auf der Speisekarte
ausgezeichnet.  Es  fehlte jedoch die Angabe  der Sulfite  beim Wein.
Verstoß gegen S 4 Abs.  2  Nr. 1 i.V.m. Abs.  3 Lebensmittelinformations-
Durchführungsverordnung

8. Die  Kühltemperatur der vorhandenen  Kühlschränke  usw. wurden bis
Anfan des  dritten Lockdowns eführt, seit Wiederöffnun wurden

Kontrollbereich

SchankraumfTheke

Küche

Durchgangsküche

Küche

Küche

Lebensmittelkühlraum

Betrieb allgemein

Betrieb allgemein



Kontrollbereich
Verstöße:

diese nicht überwacht und dokumentiert.

Verstoß gegen Art. 5 Abs. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über

Lebensmittelhygiene

Maßnahmen:

Datum:

25.06.2021

25.06,2021

Art der Maßnahme: Status:

mündliche Belehrung abgeschlossen (beendet, erledigt,

durchgesetzt, bezahlt, verurteilt

Mängel- I Kontrollbericht, geringfügige abgeschlossen (beendet, erledigt,

Mängel durchgesetzt, bezahlt, verurteilt



Kontrolle Fachbereich Lebensmittel/FLHY - Ergebnisprotokoll
LRA Haßberge

█████ ██████████- GWS Gasthaus zum Faß
Anschrift:
(Standort) Hauptstr.  59

97437 Haßfurt

Art der Kontrolle: Nachkontrolle vom 02.07.2020
Schwerpunkt(e):

Kontrollierte  Lebensmittelbetriebsart(en):
Speisegaststätte

Gesamtergebnis: Verstoß

Verstöße: Kontrollbereich
I. Die Außentür war nicht mit einem zu  Reinigungszwecken  leicht Küche

entfembaren Insektengitter  ausgestattet.
Verstoß gegen  Art. 4 Abs.  2 i.V.m. Anh. Il Kap.  Il Nr. ld  Verordnung
(EG)  Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene

Maßnahmen:
Datum:
02.07.2020

02.07.2020

Art der Maßnahme:
mündliche  Belehrung

Mängel- /  Kontrollbericht, geringfügige
Mängel

Status:

abgeschlossen (beendet,  erledigt,
durchgesetzt, bezahlt, verurteilt ...)

abgeschlossen (beendet,  erledigt,
durchgesetzt, bezahlt,  verurteilt


